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duktion, die einen exaltierten englischen sehen, Aaus denen sich 1mM Gegensatz frii-
Schauspieler nach Kom kommen 1äfßt, damıt heren Jahren ber kaum interessante Über-

dort dıe Hauptrolle 1n dem ersten katholi- blicke gewınnen ließen. In dem Sanz ZUT
schen Western spiele, 1St abermals von — kommerzielle Verwertbarkeit ausgerichteten

„Marche du film“ 1e6ß Ur dıe 7z1emliıch lücken-staunlicher Scharfsichtigkeit Aus der kontro-
ersen Bezugnahme zwischen Traumfabrik lose Vorführung der uen skandinavischen
un Kirche alßt sıch eiıne geistreiche Krıitik Produktion die vewünschte Intormation
nachkonziliaren berschwang klerikaler Krei- Dabel wurde offenkundig, da{ß die Anzahl

entnehmen, die 1n dem Eıter, zeitgemäfß der 1Ur auf die Kasse spekulierenden Filme
se1N, den Glauben aut kurioseste Weise immer größer wird. Besonderes Interesse -

prostituleren. Der Schauspieler mit Nt1- natürlich auch 1n Cannes die Vorfüh-
Aftekt 1St ausersehen, den christlichen Erlö- runs der Originalfassungen VO  - Vilgot S]Öö-
sungsgedanken 1n den Western Lrascll. EJ I1Nals S bın neugier1g ge. un 8 bın
oll ine Art Dreyer un Pasolini werden, neuglier1g blau“ Auch der zweıte, 1n Deutsch-
vermischt mMi1t einem Schufß John Ford Das and noch unbekannte el des Fılms erwlıes

51l als eın unkompetentes Konglomerat AUSParadox der Konzeption spiegelt sich 1n der
ektischen Betriebsamkeıt der uts Neue be- schlecht verarbeıteten Interviews un: wen1g
schworenen „ Ö 1/2“2Atmosphäre. Der Schau- ÜAsthetischem Sex. Dıie Voyeure kommen nıcht
spieler rast MmMIt einem Maseratı, seinem Hono- aut ihre Kosten (es bleibt bei eıner völlig
rar, durch dıe Straßen, hınter der Vısıon eines erotischen Kopulationsszene), un!: wWer Intor-
Kıindes, eines Engels her, der der Teufel sein matıon ber politisches Bewußftsein un: Ver-
könnte un: der ıhn mi1t einem Ball in halten 1n Schweden CerWartel, sieht siıch uße-
ine Baustelle ockt. Fıguren un ymbole runsch VO  3 geringer Verbindlichkeit CN-
sind größtenteils Aus früheren Fellini-Filmen über, die weder durch lückenhaftes statist1-

sches Materıial noch durch die selbstgefälligebekannt, und über der faszinıerenden Arran-
yjerung einer modernen phantastischen Ge- Präsentatıon VWert gewıinnen. Den An-
schichte kann nıcht übersehen werden, daß der kündıgungen Wr entnehmen, da{fß Bo An
mit einer Ha{ftliebe ZUur katholischen Kırche derberg, der Regisseur VON „Das Rabenviertel“
belastete Felliniı 1mM Grunde immer wieder un: „Elvira Madigan“, der wiıch-
dasselbe Thema varılert. tıgste den schwedischen Regisseuren, MIt

Außerhalb des Festivalpalais zab 6S 1n den einem Film ber eın sozial-kritisches
Kınos der Rue d’Antibes zahlreiche Filme Franz EverschorThema beginnen WIF'!

Alkohol 1m Straßenverkehr

Überlegungen ZUuUr geplanten Einführung der 0,8-Promille-Grenze

Auft den Straßen der Bundesrepublik estarben zuläßt der weiıl nach dem Unfallereignis aut-
1mM VErSANSCHCH Jahr Menschen. Dıie tallende Zeichen Von Alkoholgenu nicht
Zahl der ZNUC. Verletzten, VO  3 denen viele mehr eobachten sind.
ıcht mehr arbeitsfähig werden, geht 1n die Verkehrsunfälle Alkoholeinfluß be-
Hunderttausende. Be1 den Unfällen mi1t TO= schäftigen se1t einıgen Jahren Ärzte und Ju-
esfolge 1St 1n mehr als einem Viertel (28,3 0/0) risten 1n zunehmendem Madß, obwohl Presse
Alkoholeinflufß nachgewiesen worden. at- un: Fernsehen immer wieder warnend auf die
sachlich dürfte Alkohol ber be] jedem we1l- hohe Unfallgefährdung durch Alkohol hın-
ten dieser Untälle eine Rolle gespielt en. gewlesen haben ber oftensichtlich sieht sich
Denn oft unterbleibt e1ine Blutprobe, e- der einzelne Kraftfahrer be1 Alkoholkonsum
der weıl sie der Zustand des Verletzten nıicht überhaupt nıcht 1n 1ine Entscheidungssitua-
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t10N vestellt, in der ZW1S  en uto und AT-z NUur mäßig getrunken vehabt Vormittag
kohol wählen hätte. Un cselhbst WEn Al- WEe1 Flaschen Biıer un: re1l Schnäpse und
koholgenuß ZU Unfall eführt hat, bleibt ZU Mıttagessen ıne Flasche VWeın; danach
das sittliche Bewulfstsein meist unberührt da- hätte tast WEe1 Stunden geschlafen. Es se1
VOI. Die Alternative „Auto der Alkohol“ seın erster Unfall, obwohl fast jeden ONN-
scheint als thische Verpflichtung bisher 1Ur Lag viel Alkohol trinken pflege. Die
selten erkannt werden. Blutprobe ergab einen Alkoholgehalt VO'  -

Nach dem geltenden Strafrecht macht sıch knapp 1 Promille.
derjenige eines Vergehens schuldig, der 1 Auf den leichen Blutalkoholgehalt käme
Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl 1N- eın kg schwerer Mannn auch dann, wenn

folge des Genusses alkoholischer Getränke erst Wwel Stunden VOoOr der Blutprobe e-
der anderer berauschender Mittel nıcht 1 der eiınen Lıter Biıer un Tel c1-Gläser
der Lage ist, das Fahrzeug sıcher führen Schnaps der ber 3/4 Liter Weın trinken WUur-
($ 316 tG. Da der Gesetzgeber ber ke1- de Verglichen damıt wiırd eıne Alkoholkon-
1CI bestimmten Wert für die Höhe des Blut- zentratıon VO'  3 0,8 Promulle schon nach einem
alkohols ZeNANNT hatte, Zing die Rechtspre- Konsum Von entweder einem Liter Bier der
chung ursprünglıch davon Aaus, daß Fahrun- einem halben Liter Weın der sieben Gläsern
tüchtigkeit grundsätzlich bei mındestens 17 Schnaps erreicht. Die Wırkung einer derartı-
Promiulle vorliegen musse. Seit Dezember 1966 SCH Alkoholmenge 1St jedo: individuell Ver-

hält der Bundesgerichtshof diese „absolute“ schieden. Sıe wırd ber N: 1Ur VO  w} Alkohol-
Fahruntüchtigkeit schon bei einem Grenzwert gewöhnung, Lebensalter, körperlicher Aus-
Von 159 Promiulle erwliesen. Nach der jetzt gangslage (Ermüdung!) un Gewicht be-
VO  w der Bundesregierung geplanten (jesetzes- stiımmt, sondern auch VO  e Umweltfaktoren.
anderung soll 1n Zukunft jedem Kraftfahrer, 50 sind Dammerung, Dunkelheıt der Blen-
be1i dem ein Blutalkoholgehalt VO':  e mindestens dung, Nebel, Regen der Glatteis, starker
0,8 Promille festgestellt wiırd, 1ine uße biıs Gegenverkehr, unübersichtliche Straßentfüh-
tausend Mark un: Führerscheinentzug bıs runs der schlechte Beschilderung VO  - der 12 -
ler Wochen drohen. dividuellen Alkoholtoleranz natürlich unab-

Bedeutung und Wirkung des absoluten hängıg.
Grenzwerts VO  - i Promille Blutalkohol Wenn ber Verkehrssituation der körper-
Mas eın nıcht ungewöhnlicher Unfall an- iche Beschaftenheit miıt dem Al-
schaulichen. An einem Sonntagnachmittag koholeinflufß derart ungünstig sind, daß eine
stieß das VO  } Herrn gesteuerte Auto, 1n sichere Fahrzeugbeherrschung nıcht mehr
dem seine Frau un! seine Tochter mitfuhren, iSt, kann auch schon unterhalb des
aut einer Kreuzung mi1it eiınem anderen Wa- absoluten Grenzwerts VO  - 1 Promille eine
SCH SAMmMCN, der VO:  } Frau ZESTEUECTTL Fahruntüchtigkeit vorliegen. Zur Bestrafung
wurde un auf der Schnellstraße vorfahrts- einer solchen „relativen“ Fahruntüchtigkeit
berechtigt WAar. Frau starb noch der Un- verlangt die Rechtsprechung allerdings eine
fallstelle, das Kınd einer sofortigen konkrete Beweisführung, die ber LUr durch
Notoperatıon 1mM Krankenhaus Abend Anwendung komplizierter Untersuchungs-
Frau erlitt vielfache Schnittverletzungen methoden (Elektroenzephalogramm, Nystag-
1Im Gesicht un verlor das rechte Auge, auf mographie, Schriftänderungstest) gelingen
dem linken blieb eine starke Beeinträchtigung kann. Deswegen wiıird heute bei der Vielzahl
der Sehkraft zurück. Herr wurde dagegen der Unftälle eine „relative“ Fahruntüchtigkeit
1Ur relatıv leicht verletzt. Zu seiner Ent- me1lst unbestraft leiben, obwohl der Bundes-
lastung xyab Herr d daß das Vorfahrts- gerichtshof se1lt 1953 davon überzeugt 1St, da{fß
schild iıcht gyesehen un! den anderen Wagen „n aller Regel schon bei einem Blutalkohol-

spat erkannt hätte, weıl durch die Son- gehalt VO  } 0,5 Promiulle die psychophysische
geblendet SCWESCH ware. Alkohol hätte Leistungsfähigkeıit me{ bar gestOrt ist, und
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daß Fahruntüchtigkeit ım Einzelfall schon bei 55 rozent der rödlich verunglückten
VO:  e} diesem Wert aufwärts vorliegen Autofahrer Alkohol 1 lut festgestellt. Be1i
kann  c fast der Hältte jener alkoholisierten Fahrer

Modellfahrversuche haben arüber hinaus lag der Promillewert ber dem abso-
luten Grenzwert VOoO  - $ Ahnlich ermittelteergeben, „dafß irgendeıin Leistungsabfa.

auftrat, WwWenNnn 1m Blut Alkohol überhaupt auch Gerchow bei angetrunkenen Autofah-
nachweisbar war Der Genuß VO  3 wel rern, die durch Unfälle getötet worden —

Schnäpsen kann WAar das Reagieren beschleu- ren, einen Durchschnittswert VO:  3 U 17
Promille3.nıgen, führt ber einer der Verkehrslage

chlechter angepafsten Reaktion. Mıt 58 Pro- Weıt bedeutungsvoller als diese Selbstge-
mille fahren schon e Prozent nachweisbar fährdung des alkoholisierten Fahrers 1sSt Je-
schlechter als die schlechtesten fahrenden doch seine Gefährlichkeit für andere Ver-
Nüchternen, obwohl sıch 1n ıhrem zußeren kehrsteilnehmer. Bezogen auftf die Unfälle mi1t

Getöteten und Verletzten 1St die durch ıhnVerhalten me1list noch keine oftensichtlichen
Trunkenheitszeichen finden verursachte Gefährdung bereits bei 05 Pro-

mille mehr als oppelt hoch WI1e die durchVerglichen MmMIt dem verringerten bjekti- einen nüchternen Fahrer: be1 0,8 Promille 1St
ven Leistungsvermögen 1St das subjektive s1e schon 4, mal höher: bei B PromilleLeistungsgefühl auffallend gesteigert. eho- ste1gt S1e ber auf das Zwölffache nach Un-ene Stimmungslage, Selbstüberschätzung und tersuchungen des Bundesgesundheitsamts). Daeingeschränkte Kritikfähigkeit sind die <schon
früh auftretenden Veränderungen in der Per-

ber gerade zwiıischen 0,8 und IS Dromille
besonders unvorsichtig und kritiklos gefahrensönlichkeitsstruktur. Zusammen mit der INan-

velnden Erkenntnis des Risikos verleiten Sie wird, sınd dementsprechend 1€ Unftälle 1n
diesem Bereich schwerer als vergleichsweisesorglosem un unbesonnenem Fahren Der

Verlust sittlicher Hemmungen zeigt sıch bei mehr als Promille, INanl schon lang-
schließlich 1n einem verminderten Verantwor-

fährt“ onsold,
tungsbewußitsein. Daher 1St 6S nıcht csehr Im Interesse der allgemeinen Verkehrs-

sicherheit geht 1UnN die geplante gesetzlichedie Beeinträchtigung der Sinnesleistungen und Regelung VO  3 der Annahme AauS, da{f durchder Reaktionsfähigkeit, die für die Verkehrs-
siıcherheit eines Menschen entscheidend sınd, Alkoholgenuß eine Steigerung der Verkehrs-

gefährdung höchstens das Dreifache (ge-sondern vielmehr die Schädigung der ethi-
schen Persönlichkeit und des damiıt verbunde- genüber nüchternen Fahrern) verantwor-

ten sel. Das entspräche einer Blutalkoholkon-
nen „verkehrssozialen“ Verhaltens, worauf
schon 1961 ine Denkschrift der Gesellschaft zentratıon zwischen eN un! O, Promille. Der

vorgesehene Grenzwert oll ber bei 0,8 Pro-für gerichtliche Medizin hingewiesen hatte.
Grundsätzlich gibt demnach keinen Pro- mille liegen, da{fß 1n ihm eın Siıcherheitszu-

schlag VO:  } 0,15 Promille enthalten 1St. Be1millewert, der sıch 1n eiıner der heute möglı-
chen Verkehrssituationen nıcht doch nach- der Bestimmung des Blutalkohols, der Je-

weıls drei Untersuchungen nach dem Wiıd-teilig auswirken könnte, da{ß ıne Fahruntüch- mark-Verfahren und we1l nach der ADH-tigkeit die Folge ware.  y In 1NECUETEN Arbeiten
haben Gerichtsmediziner die Selbstgefährdung Methode verlangt werden, kann nämlich —

ter Umständen eine Fehlerbreite bıs 0,15des alkoholisierten Fahrers un seine Gefähr-
ichkeit für andere untersucht. SO hat Spann Promiulle auftreten.

Gestützt auf Erfahrungen 1n anderen Län-
Zit. nach Heifer, Alkoholtoleranz, Ver- dern hatte die Europäische Konferenz der

Verkehrsminister schon 1967 einenkehrssicherheit I Gefährdungsgrenzwert, 1 * tsch.
AÄrzteblatt 49 (1967) 2665 solchen Gefährdungsgrenzwert VOon 0,8 Pro-

DD Ponsold, runkenheit Steuer, 1n * Lehrb.
gerichtl. Medizin (Stuttgart DU Gerchow, in:! Nervenarzt 28 (1967) 192—199
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mille Blutalkohol empfohlen. In Österreich kehr und der Geschwindigkeitsrausch AM

beispielsweise War nach Einführung dieses Steuer tördern eın egoistisches Verhalten, das
Grenzwerts 1mMm Jahr 1961 eın Rückgang der sıch ber die Rechte anderer hinwegsetzt. F

sätzlıche, oft NUur kleine Alkoholmengen, diealkoholbedingten Verkehrsunfälle 28 Pro-
ent verzeichnen*. Während die Rechtspre- VOoOr allem be1 abilen Charakteren enthem-
chung 1n der Schweiz un: 1n England eben- mend aut psychische Kontrollfunktionen WIr-

diesen VWert zugrunde legt, 1St 1in Schwe- ken, genugen dann bereits, sich und -
den und Norwegen die 0,5-Promille-Grenze dere Verkehrsteilnehmer in hohem rad fahr-
geltendes echt. lässig gefährden. Selbst wWenn auf Grund

Fluggesellschaften, SOW1e Bundesbahn un des Alkoholgenusses eine Beurteilung der
eigenen Leistungsfähigkeit nı  cht mehr möglichBundespost en ihren Piloten bzw. Fahr-

zeugführern jedo ein absolutes Alkoholver- ware, bliebe jedoch die (vorgängıge) sittliche
hot während und 7 auch VOr der Dienst- Verantwortlichkeit für eventuell eintretende
ausübung auferlegt, wel. durch die Gefähr- Folgen ungeschmälert.
dung vieler Personen hier dıe Verantwortung Aus der sittlichen Verpflichtung, siıch Z7W1-

schen uto un! Alkohol definitiv entsche1-besonders zrofß erscheıint. Aus ethischer Sicht
15t ber fragen, ob ZUr Verhütung einer den, kannn allerdings dem Gesetzgeber N:  cht
bewußten der fahrlässigen Gefährdung - die Pflicht auferlegt werden, tür alle angcC-
derer die Anzahl der gefährdeten Personen trunkenen Verkehrsteilnehmer ein absolutes
VvVon Bedeutung se1in kann. Grundsätzlich 1St Fahrverbot auszusprechen. Denn seine Aut-
diese Frage dann verneinen, WE die (ze- yabe 1St nicht, alle denkbaren, statistisch ber
fährdung hne schwerwiegende andere Nach- LLULT selten eintretenden Gefahrenmomente
teile verhindert werden kann. reglementieren. Der Gesetzgeber kannn un:

In diesem Sinne dürfte 1Ur in wenıgen soll vielmehr 1Ur signiıfıkante un eindeutige
Fällen einen entsprechend wichtigen Grund Gefährdungen des Gemeinwohls durch SCc-
geben, der rechtfertigen würde, die Möglich- setzliche. Regelungen verhindern suchen.
keıit eines alkoholbedingten Verkehrsunfalls Eıne Blutalkoholkonzentration VO  -} ber o’

Promille bedeutet jedoch für die Mehrzahleinzugehen. Eıne solche Verkehrsgefährdung
ware beispielsweise 1Ur dann entsprechend der Motorrad- un! Autofahrer 1ine Leistungs-
begründet, wenn eın Arzt nach Alkoholgenuß mıinderung, welche die allgemeine Verkehrs-
unvorhergesehen einem dringenden Kran- sicherheit wwesentlich gefährdet „JIst ber bei
enDesu: gerufen würde. Vorausgesetzt, daß 0,8 Promiulle die große Mehrkheit der Kraft-

fahrer verkehrsgefährdend, 1St der kleineneın Taxı erreichen iSt, könnte bei 1Ur

mäßigem Alkoholkonsum dem TzZt nıcht —- Minderheit (um der Sicherheit der (GGesamt-
SEMUTELT werden, seine schlafende, tagsüber heıit willen) zumutbar, siıch mıt 0,8 Promille
ebentalls stark beanspruchte Ehefrau Z.U nıcht N Steuer setzen“ (Ponsold, 249)
Chauffieren wecken. Er ware dazu ber Hauptziel sollte ber auch ann die Er-
verpflichtet, wenn be] iıhm eine deurtlich VOCI - zielung eines verantwortungsbewulfsten und
kehrsgefährdende Leistungsminderung beste- situationsgerechten Verhaltens der Verkehrs-

teilnehmer se1n. Be1 der geplanten FEinfüh-hen würde. Die Begleitumstände SIN Iso der
jeweiligen konkreten Sıtuation entsprechend runs des 0,8-Promille-Werts scheint der Ge-
sorgfältig abzuwägen, wobei grundlegendes setzgeber VO  ; diesem mehr erzieherischen Ge-
Kriterium das Gemeinwohl ist. sichtspunkt geleitet werden. Denn die

Dabe] 1St berücksichtigen, daß auch —_ Überschreitung jenes Gefährdungs-Grenzwerts
ere Faktoren die Verkehrssicherheit bedro- soll nıcht als kriminelles Unrecht mi1t Fre1i-
hen Schon die Anonymıität 1M Straßenver- heitsstrafe und Eıntrag 1Ns Strafregister DC-

ahndet, sondern als Verstoß das Ord-
agner, 1n : Sucht Mißbrauch, nungsrecht M1t einer Bufße belegt werden.

Wilfried Ruffhrsg. \n Laubenthal (Stuttgart 406
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